An das Bezirksgericht Wels
Rechtssache:

klagende Partei:
Ernestine Konrath, 4600 Wels, Kaiser-Franz-Josef-Platz 99
vertreten durch:
RA Mag. Alexander Reischek, 4600 Wels, Linzer Straße 5

(Vollmacht gemäß § 30 Abs 2 ZPO erteilt)

beklagte Partei:
Rudolf Schmuck, 4600 Wels, Salzburger Allee 108a
wegen:
Unzulässigerklärung einer Exekution gemäß § 36 EO 


(Streitwert nach RATG und JN € 580,--, nach GGG € 750,--)
Mit dem am 6.12.2020 vor dem Bezirksgericht Wels zu 1 C 556/20b ergangenen Versäumungsendbeschluss wurde die nunmehrige Klägerin schuldig erkannt, es zu unterlassen, ihren PKW auf dem dem Beklagten gehörenden Parkplatz vor dem Haus Salzburger Allee 108a,  4600 Wels, abzustellen.

Mit der Behauptung, die Klägerin habe entgegen dieser Unterlassungsverpflichtung ihren PKW am 9.1.2021 in der Zeit von 8.05 bis 8.10 Uhr wieder auf dem dem Beklagten gehörenden Parkplatz abgestellt, erwirkte der Beklagte gegen die Klägerin zu 94 E 22/21y beim Bezirksgericht Wels eine Exekutionsbewilligung. Mit Beschluss vom 23.1.2021 wurde über die Klägerin wegen des vom Beklagten behaupteten Verstoßes eine Geldstrafe in Höhe von € 200,-- verhängt.

Beweis: Akte 1 C 556/20b und 94 E 22/21y des Bezirksgerichtes Wels
Gegen die Exekutionsbewilligung erhebt die Klägerin Widerspruch gemäß § 36 EO, weil sie den geltend gemachten Verstoß nicht begangen hat. Sie wollte am 9.1.2021 einen in der Salzburger Allee 106 wohnhaften Bekannten besuchen. Als sie erkannte, dass sie am Haus dieses Bekannten vorbeigefahren war, wollte sie ihr Fahrzeug wenden, wozu sie auf die Liegenschaft des Beklagten fuhr. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs starb ihr leider der Motor ab, sodass das Fahrzeug kurzfristig auf der Liegenschaft des Beklagten stand. Es entspricht aber nicht den Tatsachen, dass der Wagen dort von 8.05 bis 8.10 Uhr abgestellt war. Diesbezüglich wird auf die Beweispflicht des Beklagten verwiesen.

Beweis: PV

Da die Klägerin den im Exekutionsantrag geltend gemachten Verstoß nicht begangen hat, beantragt sie daher das Urteil:

1) Die der beklagten Partei gegen die klagende Partei zu 94 E 22/21y des Bezirksgerichtes Wels bewilligte Exekution wird für unzulässig erklärt.

2) Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei binnen 14 Tagen die Prozesskosten zu ersetzen.
